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Amtliche BekAnntmAchungen

hinweis:
Redaktionsschluss für das Amtsblatt Nr. 5 ist Mitt-
woch, 06.03.2019, 13.00 Uhr, in der Gemeinde.

Probealarm der Feuerwehren:
Der nächste Probealarm findet statt am Samstag, dem 02.03.2019, 
ab 12.15 Uhr.
Bei einem evtl. Einsatzalarm während dieser Zeit wird das Sire-
nensignal zweimal abgegeben (Doppelte Alarmierung).

Ablagerung von privaten Gartenabfällen 
in Waldflächen
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass private Gar-
tenabfälle bzw. Schnittgut in Waldflächen abgelagert werden.
Hiermit wird eine solche private Grüngutentsorgung auf 
öffentlichen und privaten Flächen ausdrücklich untersagt.
Wir machen darauf aufmerksam, dass es sich hier um eine nicht 
genehmigte und unerlaubte Müllablagerung handelt, die zur 
Anzeige gebracht werden und eine Geldstrafe nach sich ziehen 
kann. Jeder Grundstückseigentümer kann Grüngut und Schnitt-
gut über die Biotonne entsorgen oder in der Kompostanlage in 
Großlangheim abliefern.
Sofern weiterhin Ablagerungen vorgenommen werden, sehen 
wir uns leider veranlasst, Anzeige zu erstatten.

Markt Schwarzach a. Main, 14.02.2019
Gem. Art. 12 Abs. 1 Satz 3 des Abmarkungsgesetzes vom 06. 
August 1981 (GVBl. S. 318) erlässt der Markt Schwarzach a. 
Main folgende

ANORDNUNG:
1. Ab 05.04.2019 findet in der Gemarkung Gerlachshausen die 

Grenzbegehung der Feldgeschworenen statt.
 Folgende Grenzen einschließlich aller Grenzzeichen werden 

überprüft: 
• Grenzen und Grenzzeichen an allen gemeindlichen 

Grundstücken
• Gemeindegrenze

2. Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von Grund-
stücken haben gem. Art. 9 AbmG dafür zu sorgen, dass die 
nach den Vorschriften des Abmarkungsgesetzes oder nach 
früheren Vorschriften angebrachten Grenzzeichen erhalten 
und erkennbar bleiben.

 Die Eigentümer und die Nutzungsberechtigten von Grundstü-
cken werden aufgefordert, bis zur Grenzbegehung sämtliche 
Grenzzeichen an ihren Grundstücken sichtbar zu machen.

3. Soweit Mängel an den Grenzen und den Grenzzeichen der 

gemeindlichen Grundstücke festgestellt werden, beantragt der 
Markt Schwarzach a. Main als beteiligter Grundstückseigen-
tümer gleichzeitig die Behebung durch die Feldgeschworenen.

 Kosten, die durch die Abmarkungstätigkeit der Feldgeschwo-
renen entstehen, sind dem Markt durch den Veranlasser zu 
erstatten.

4. Ausgerissene, verschobene oder gar entfernte Grenzsteine sind 
unverzüglich dem Feldgeschworenenobmann, Herrn Georg 
Metzger (Telefon 09324/3185) zu melden.

gez. Volker Schmitt, 1. Bürgermeister

Grundschule Schwarzacher Becken
Schulstr. 2, 97359 Schwarzach a. Main, Tel. 09324-762 Fax. 
09324-3518, sekretariat@gs-schwarzacher- becken.de

Schulanmeldung und Schulaufnahme
Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2019/20 findet am Mitt-
woch, 03. April 2019, um 14.30 Uhr für die Kinder aus allen 
Ortsteilen an der Grundschule Schwarzacher Becken statt.
Die Schulleitung bittet um pünktliches Erscheinen um 14.30 Uhr.
Alle Schulneulinge müssen persönlich vorgestellt werden und 
sollten von einem erziehungsberechtigten Elternteil begleitet sein.
Bitte bringen Sie eine standesamtliche Abstammungsurkunde 
oder das Familienstammbuch sowie den Nachweis über die 
schulärztliche Untersuchung durch das Gesundheitsamt 
Kitzingen mit, wenn die Untersuchung bereits stattgefunden hat.
Ansonsten bitten wir um Vorlage des schulärztlichen Attestes 
bei der Schulleitung, sobald dieses vorliegt.
Geschiedene und getrennt lebende Elternteile mögen bitte den 
Nachweis (Beschluss des Amtsgerichts) über das Sorgerecht 
vorlegen.

Beginn der Schulpflicht
a) Für alle Kinder, die in der Zeit vom 01.10.2012 – 30.06.2013 

geboren sind, beginnt die Schulpflicht am 10. September 2019.

b) Beachten Sie bitte folgende Neuregelung durch das Kul-
tusministerium:

 Bei Kindern, die im Zeitraum vom 01.07. bis zum 30.09.2019 
sechs Jahre alt werden, entscheiden die Eltern nach Bera-
tung durch die Schule, ob die Kinder dieses Jahr einge-
schult werden sollen. Wenn die Erziehungsberechtigten 
die Einschulung auf das folgende Schuljahr verschieben 
möchten, müssen sie dies der Schule möglichst bei der 
Schuleinschreibung am 03. April 2019 und spätestens bis 
3. Mai 2019 schriftlich mitteilen. Auch wenn das Kind erst 
zum September 2020 in die Schule gehen soll, muss es heuer 
am 3. April 2019 das Einschulungsverfahren durchlaufen.

c) Auf Antrag der Erziehungsberechtigten kann das Kind heuer 
eingeschult werden, wenn es zwischen dem 01.10.2013 und 
dem 31.12.2013 geboren ist.

 Für die Aufnahme ist ein Antrag der Eltern nötig, falls das 
Kind schulfähig ist.
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 Bei einer vorzeitigen Einschulung wird also auch hier der 
Elternwille in besonderem Maße berücksichtigt.

d) Für diejenigen Kinder, die nach dem 01.01.2014 geboren sind, 
kann ebenfalls die Einschulung beantragt werden. Hierfür ist 
ein schulpsychologisches Gutachten erforderlich.

e) Schulpflichtig ab September 2019 ist zudem jedes Kind, dass 
im Vorjahr zurückgestellt wurde. 

f) Für ein Kind, das im Zeitraum vom 01.10.2012 bis 30.06.2013 
geboren wurde und also schulpflichtig ist, können die 
Erziehungsberechtigten einen begründeten Antrag auf Zu-
rückstellung einreichen. Die Schulleitung entscheidet unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Gründe über den Zurück-
stellungsantrag.

 Bitte kommen Sie in diesem Fall bereits vor der Schulanmel-
dung, im Februar/März, auf uns zu und vereinbaren telefonisch 
einen Termin (Tel. 09324/762).

Für alle Nachfragen und bei Unsicherheit über die richtige Ent-
scheidung bezüglich der Einschulung können Sie gerne telefonisch 
mit uns in Kontakt treten (Tel. 09324/762).

Gabriele Brohm-Schlosser, Rektorin

Ärztlicher BereitSchAftSdienSt 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst  
im Landkreis Kitzingen
Außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Hausarztpraxis gibt es eine 
Notfallsprechstunde in der Bereitschaftspraxis Kitzinger Land, 
die Sie ohne Anmeldung aufsuchen können.
Die Bereitschaftspraxis befindet sich in der Klinik Kitzinger 
Land, Keltenstraße 67, 97318 Kitzingen.

ÖFFNUNGSZEITEN:
Mo/Di/Do 18.00–21.00 Uhr Mi und Fr: 16.00–21.00 Uhr Sa/So/
Feiertag 09.00–21.00 Uhr
Für Patienten, die krankheitsbedingt die Bereitschaftspraxis nicht 
aufsuchen können sowie für dringende Behandlung, außerhalb 
der Öffnungszeiten, ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der
Rufnummer 116 117 zu erreichen.
Bei lebensbedrohlichen Notfällen ist weiterhin der NOT-
FALLDIENST Tel: 112 zuständig.

Bereitschaftsdienst der Apotheken
SAMSTAG, 02.03. Lamm-Apotheke, Kitzingen
 Stadt-Apotheke, Prichsenstadt
SONNTAG, 03.03. Julius-Echter-Apotheke, Volkach
 Löwen-Apotheke, Kitzingen
SAMSTAG, 09.03. Weingarten-Apotheke, Dettelbach
 Apotheke im Ärztehaus, Kitzingen
SONNTAG, 10.03. Falter-Apotheke, Kitzingen
 Franconia-Apotheke im Ärztehaus,  

Wiesentheid

SAMSTAG, 16.03. Apotheke im Rathaus, Dettelbach
 Stern-Apotheke, Kitzingen
SONNTAG, 17.03. Weingarten-Apotheke, Dettelbach
 Stadt-Apotheke, Gerolzhofen
Dienstbereitschaft beginnt um 08.00 Uhr und endet um 24 Stun-
den später. Bei Nacht- und Notdienst Ihrer Apotheke wird eine 
Gebühr von 2,50 € abverlangt.

mitteilung Anderer Behörden

Wirtschafts- und Existenzgründerberatung 
im Landkreis Kitzingen
Der Termin im Monat März findet statt am 20.03.2019, im Land-
ratsamt Kitzingen - Bitte an der Information melden.
Anmeldung bei Frau Hofmann, Telefon: 09321 / 928 1100 (e-mail: 
kristina.hofmann@kitzingen.de).

Deutsche Rentenversicherung 
Unterfranken
– Sprechtage in Kitzingen finden statt in der Stadtverwaltung, 

Kaiserstr. 13–15, jeweils in der Zeit von 08.00–12.00 Uhr und 
13.00–16.00 Uhr.

 Die nächsten Termine: 21.03.2019, 18.04.2019.
 Um Terminvereinbarung wird gebeten (vormittags) unter der 

Telefon-Nr.: 09321 / 203 320.

– Sprechtage in Volkach finden statt in der Stadtverwaltung, 
Marktplatz 1, 97332 Volkach jeweils in der Zeit von 08.00–
12.00 Uhr und 13.00–15.30 Uhr.

 Der nächste Termin: 21.03.2019, 23.05.2019.
 Um Terminvereinbarung wird gebeten unter Telefon Nr.: 

09381/40121

Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach 
Herzliche Einladung ergeht zum „TAG DER OFFENEN TÜR“ 
des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach – Sprachliches 
Gymnasium mit Humanistischem Gymnasium, Musisches Gym-
nasium und Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium 
mit Tagesheim – an alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, die an 
einer Aufnahme in die 5. Klasse interessiert sind.
Termin: Sonntag, 24.03.2019, Beginn 13.30 Uhr (Ende gegen 
17.00 Uhr)

PROGRAMMABLAUF:
Führungen durch das Schulgebäude
14.00 Uhr Aula: Informationsveranstaltung zum Angebot des 

Egbert-Gymnasiums parallel dazu: Kinder-
programm im Tagesheim

 anschl. Möglichkeiten für Gespräche zu The-
menbereichen und Führungen



15.30 Uhr Aula: „Frag doch mal nach“  Klärung offener Fragen
 Während des gesamten Nachmittags:
 Darbietungen und Ausstellungen aus den 

verschiedenen musischen und sportlichen 
Bereichen der Schule

 in Fachräumen und Klassenzimmern
 Kaffee, Kuchen, Getränke in der Pausenhalle

Ein Vorgespräch zur Einschulung ist nach dem Tag der offenen 
Tür möglich. Weiterführende Informationen und Terminverein-
barungen sind über das Sekretariat, Tel. 09324-20261, möglich.
Die Einschreibefrist ist vorerst festgelegt auf den Zeitraum vom 
06.-09.05.2019 zu den üblichen Bürozeiten. Zur Einschreibung 
werden Übertrittszeugnis, Geburtsurkunde und 2 Passbilder 
benötigt.

Frauenhaus
Die Würzburger Frauenhäuser sind unter folgenden Rufnummern 
rund-um-die-Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar:
AWO Frauenhaus: 0931-619810
Frauenhaus im SkF: 0931-500777.

Viele Frauen wissen nicht wohin sie sich wenden können, wenn 
sie Opfer häuslicher Gewalt wurden. Auch Nachbar*innen, 
Freund*innen, Bekannte, Sportkamerad*innen und viele andere, 
die mit betroffenen Frauen und Kindern in einer Dorfgemeinschaft 
leben, können sich bei uns zum Thema informieren.
Frauenhäuser helfen Opfern häuslicher Gewalt nicht nur durch 
Vermittlung eines sicheren Ortes, sondern beraten auch über 
Sicherheitsmaßnahmen, rechtliche Möglichkeiten sowie weitere 
Unterstützungsangebote.

Finanzamt Kitzingen
das finanzamt kitzingen warnt vor „falschen“ finanz-
beamten
Trickbetrüger geben sich derzeit als Finanzbeamte aus.
In den vergangenen Tagen wurden Fälle bekannt, in denen sich 
Betrüger in Telefonanrufen als Finanzbeamte ausgeben und 
persönliche Daten in Erfahrung bringen wollen. In Einzelfällen 
suchten die Betrüger als falsche „Finanzbeamte“ Personen auch 
zu Hause auf.
Das Finanzamt Kitzingen rät deswegen zur Vorsicht!
Betriebsprüfungen des Finanzamtes finden nur nach vorheriger 
schriftlicher Ankündigung statt. Wenn „echte“ Finanzbeamte 
unangekündigt erscheinen (Steuerfahndung, Vollziehungsbeamte, 
Kassennachschau, o.ä.), müssen sie sich mit einem Dienstausweis 
legitimieren. Bei Zweifeln an der Echtheit sollten sich betroffene 
Bürgerinnen und Bürger umgehend beim zuständigen Finanzamt 
melden und sich rückversichern.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. Bezirksverband Unterfranken
– fahrt in die normandie –
Eine neuntägige Fahrt in die Normandie für zeitgeschichtlich 
interessierte Personen findet vom 29. Juni bis 7. Juli statt. Die 
Fahrt nach Caen mit Zwischenübernachtungen in Metz auf der 
Hin- und Rückreise wird von Oliver Bauer, Bezirksgeschäftsfüh-
rer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, begleitet. 
Die Teilnehmer begeben sich in Unterfrankens französischer 
Partnerregion auf die Spuren des „D-Day“ und besuchen das 
Friedensmuseum in Caen, die Landungsstrände Juno Beach 
und Utah Beach sowie die dazugehörigen Museen. Besuche sind 
vorgesehen auf den Kriegsgräberstätten La Cambe und Mont 

de Huisnes. Ein Ausflug auf die zum Weltkulturerbe zählende 
Wattenmeerinsel Mont St. Michel und die Besichtigung des 
ebenfalls zum Welterbe zählenden Teppichs von Bayeux sind im 
vielseitigen Programm ebenfalls enthalten. Informationen zur 
Reise gibt es beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, 
Bezirksverband Unterfranken, unter Tel. 0931 / 52122 oder per 
E-Mail an bv-unterfranken@volksbund.de. 
Rückfragen an Oliver Bauer, Tel. 0931 / 52122,  
Mail bv-unterfranken@volksbund.de

Landratsamt Kitzingen
Stellenausschreibung
Wir suchen heute die besten Mitarbeiter (m/w/d) von morgen!
Wir bilden zum 01.09.2019 eine 

Nachwuchskraft für den Ausbildungsberuf GäRTNER,
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau aus.

Du arbeitest gerne im Freien, bist körperlich aktiv, hast Spaß 
am Umgang mit der Natur und Lust auf Arbeit im Team, auf 
Praktisches und Handwerkliches? Du hast einen grünen Daumen?
Dann bist Du bei uns genau richtig! Weitere wichtige Infor-
mationen finden Sie auf unserer Homepage www.kitzingen.de/
stellenausschreibungen.
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung über unser 
Online-Bewerberportal https://www. mein-check-in.de/kitzingen 
bis spätestens 10.03.2019.

Stellenausschreibung
Der Landkreis Kitzingen sucht zum 01.06.2019 einen

Landmaschinenmechaniker (m/w/d)
zum Einsatz in der landkreiseigenen Werkstatt des Bauhofs.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle.
Weitere wichtige Informationen finden Sie auf unserer Home-
page www.kitzingen.de/stellenausschreibungen. Wir freuen 
uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Online-
Bewerberportal https://www.mein-check-in.de/kitzingen bis 
spätestens 15. März 2019.

Landratsamt Kitzingen
Vollzug der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsver-
ordnung; Schutzmaßnahmen gegen die Blauzungenkrankheit
Das Landratsamt Kitzingen erlässt deshalb zur Genehmigung 
der freiwilligen (vorbeugenden) Impfung von empfänglichen 
Tieren gegen die Blauzungenkrankheit im Gebiet des Landkreises 
Kitzingen folgende

Allgemeinverfügung:
1.  Den Haltern von Rindern, Schafen und Ziegen wird ab 

sofort genehmigt, die Impfung dieser empfänglichen Tiere 
gegen die Blauzungenkrankheit (BT) Serotyp 4 (BTV 
4) und Serotyp 8 (BTV 8) mit inaktivierten Impfstoffen 
im Jahr 2019 durch einen Tierarzt/ Tierärztin freiwillig 
durchführen zu lassen.

 Die Genehmigung beschränkt sich auf alle empfänglichen 
Tiere, welche zum Impfzeitpunkt auf dem Gebiet des Land-
kreises Kitzingen gehalten werden.

2.  Die Impfung darf nur mit inaktivierten Impfstoffen erfol-
gen.

3.  Tierhalter (von Schafen, Rindern und Ziegen), welche die 
Impfung durchführen lassen, haben die Impfung gegen die 
Blauzungenkrankheit innerhalb von 7 Tagen nach der Imp-
fung bei der dafür beauftragten Stelle (HIT-Datenbank) 
selbständig zu melden. Bei der Impfung von Rindern hat 
der Tierhalter zusätzlich die Ohrmarkennummern der 
geimpften Tiere anzugeben.



4.  Alle Halter von anderen als unter 1) genannten BT-empfäng-
lichen Tierarten dürfen ihre Tiere ab sofort freiwillig mit 
einem dafür zugelassenen inaktivierten Impfstoff gegen die 
Blauzungenkrankheit oder einem über Ausnahmegenehmi-
gung nach § 11 Abs. 4 Nr. 2 bzw. Abs. 6 Nr. 2 Tiergesund-
heitsgesetz freigegebenen Impfstoff impfen lassen. Hierbei 
sind die Angaben des Impfstoffherstellers zu beachten.

5.  Die Impfung der Tiere nach 4) (andere Tierarten) ist vom Hal-
ter innerhalb von 7 Tagen dem Veterinäramt Kitzingen unter 
Angabe des Namens/der Betriebsadresse, der Zahl und Art 
der geimpften Tiere, Balisnummer des Betriebes, Datum der 
Impfung, Art des Impfstoffes und Impfstoffcharge zu melden.

6.  Der sofortige Vollzug der Ziffern 1 bis 5 dieser Allge-
meinverfügung wird angeordnet, soweit die aufschiebende 
Wirkung einer Klage nicht bereits aufgrund von § 37 des 
Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit § 80 Abs. 2 Nr. 
3 der Verwaltungsgerichtsordnung entfällt.

7.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

8.  Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die ortsübliche 
Bekanntmachung folgenden Tag als bekannt gemacht und 
gilt bis zum 31.12.2019.

HINWEISE:
1.  Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrens-

gesetz ist nur der verfügende Teil der Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu machen. Die Allgemeinverfügung 
liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung beim 
Landratsamt Kitzingen aus. Sie kann während der üblichen 
Dienstzeiten eingesehen werden.

2.  Verstöße gegen die Meldevorgaben können gem. § 32 Abs. 
2 Nr. 4a des Tiergesundheitsgesetzes mit Bußgeld geahndet 
werden.

Kitzingen, 07.02.2019
GRÜNDE:
I.
Seit dem Jahr 2014 breitet sich der Blauzungenvirus Serotyp 4 
aus Südosteuropa kommend in Richtung der Bundesrepublik 
Deutschland aus. Im November 2015 wurde das Virus in 3 ös-
terreichischen Betrieben nachgewiesen und breitet sich weiter 
aus. Darüber hinaus wurden insbesondere in Italien Infektionen 
mit BTV-4 nachgewiesen.
Im September 2015 trat in der Mitte Frankreichs erstmals seit 2010 
wieder BTV-8 auf und verbreitete sich über ein großes Gebiet. 
Bislang wurden 239 Ausbrüche gemeldet. Die Restriktionszonen 
in Frankreich reichen im Südwesten bis an die deutsche Grenze 
heran und es gab seit Dezember 2018 nun auch die ersten Fälle von 
BTV-8 in den Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Saarland.
Die Ausbreitung im Bundesgebiet wird gemäß Einschätzung 
des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) vom November 2015 als 
hoch angesehen, sodass das FLI unter anderem eine Impfung 
der bedrohten Tiere empfiehlt, da der in Deutschland gehaltene 
immunologisch naive Tierbestand anfällig für die beiden Vi-
rentypen ist.
Gemäß § 4 Abs. 1 der EG-Blauzungenbekämpfung-Durchfüh-
rungsverordnung, in der Fassung der Bekanntmachung vom  
30. Juni 2015 – zuletzt geändert durch die Fünfte Verordnung zur 
Änderung tierseuchenrechtlicher Verordnungen vom 3. Mai 2016 
–, besteht die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Risikobe-
wertung des Friedrich-Loeffler-Instituts die Genehmigung zur 
freiwilligen (vorbeugenden) Impfung von empfänglichen Tieren 
gegen die Blauzungenerkrankung zu erteilen.

II.
Das Landratsamt Kitzingen ist für den Erlass dieser Allgemein-
verfügung sachlich gemäß Art. 3 und 19 des Gesundheitsdienst- 
und Verbraucherschutzgesetzes und örtlich nach Art. 3 Abs. 1 
Nr. 4 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes zuständig.
Nach § 24 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes kann die zustän-
dige Behörde die notwendigen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben innerhalb des Tierseuchenrechts ergreifen. Die Blau-
zungenkrankheit stellt dabei eine anzeigepflichtige Tierseuche dar. 
Rechtsgrundlage für die Genehmigung der Impfung ist dabei § 4 
Abs. 1 EG-Blauzungenbekämpfung-Durchführungsverordnung. 
Danach kann die zuständige Behörde die Impfung empfänglicher 
Tiere genehmigen.
Die vorliegende Genehmigung ist verhältnismäßig. Die Interes-
sen der impfwilligen betroffenen Tierhalter entsprechen dem 
öffentlichen Interesse an einer möglichst frühzeitigen präven-
tiven Seuchenbekämpfung zur Vermeidung von wirtschaftlichen 
Schäden und im Interesse des Tierwohls.
Die Genehmigung greift insbesondere nicht in Grundrechte der 
betroffenen Tierhalter ein, da die Maßnahme freiwillig ist und 
der Entscheidung des einzelnen Tierhalters unterliegt.
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 
2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung. Um eine existentielle 
Gefährdung des Tierbestands zu vermeiden, kann es nicht hin- 
genommen werden, dass im Falle eines Rechtsbehelfsverfahrens 
eine Behandlung bis zum rechtskräftigen Abschluss desselben 
u. U. monatelang hinausgezögert wird.
Nach § 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines 
schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen nach der 
ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben. In einer 
Allgemeinverfügung kann als ein hiervon abweichender Tag 
jedoch frühestens der auf die Bekanntmachung folgende Tag 
bestimmt werden. Da die angeordneten Maßnahmen im Interesse 
einer wirksamen Eindämmung der Tierseuche unverzüglich 
greifen müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht.
Die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes in Form der Allgemein-
verfügung war gem. Art. 41 Abs. 3 und 4 BayVwVfG (BayRS 
2010-1-I) erforderlich, um die erforderlichen Seuchenbekämp-
fungsmaßnahmen schnellstmöglich einer großen Anzahl von 
betroffenen Tierbesitzern mitzuteilen. Ein Abdruck dieser 
Allgemeinverfügung wurde an alle Gemeinden des Landkreises 
Kitzingen zur ortsüblichen öffentlichen Bekanntmachung dort 
übersandt.
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 7 des Gesetzes über den 
Vollzug des Tierseuchenrechts in geltender Fassung.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden, schriftlich, zur 
Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen 1 Form.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird, ist der Widerspruch einzu-
legen beim Landratsamt Kitzingen, Kaiserstraße 4, 97318 
Kitzingen.

 Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, 
Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 
erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei 



Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-
den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine 
kürzere Frist geboten ist.

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird, ist die Klage bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, Postfachan-
schrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg, Hausanschrift: 
Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, zu erheben.

 Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 
angefochtene Bescheid soll in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 
Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

HINWEISE ZUR RECHTSBEHELFSBELEHRUNG:
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel-
fen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz des Landkreises 
Kitzingen (www.kitzingen.de/RBB) bzw. der Bayerischen Ver-
waltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).
[Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:] Kraft Bundesrechts 
wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.
Die Aussetzung der Vollziehung kann beim Landratsamt 
Kitzingen oder bei der Regierung von Unterfranken, die Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung beim Bayerischen 
Verwaltungs gericht in Würzburg beantragt werden.

Kitzingen, 07.02.2019

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau
Antrag auf rückwirkende rente bis 31. märz stellen
Wer sein Unternehmen nicht abgegeben hat, jedoch die 
Regelaltersgrenze und die Wartezeit für eine Altersrente 
von der Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK) erreicht 
hat, kann diese frühestens ab dem 1. September 2018 rück-
wirkend erhalten, wenn der Antrag noch bis zum 31. März 
2019 gestellt wird.
Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische 
Unternehmer, deren Ehegatten sowie mitarbeitende Familien-
angehörige erhalten auf Antrag eine Regelaltersrente, wenn sie 
die Regelaltersgrenze erreicht und die Wartezeit von 15 Jahren 
erfüllt haben. Der Antrag kann formlos gestellt werden. Die LAK 
schickt daraufhin die Antragsunterlagen zu. Alle zu erfüllenden 
Voraussetzungen für eine Altersrente können im Internet nach-
gelesen werden unter www.svlfg.de > Leistung > Leistungen der 
Alterssicherung > Renten.

Auswirkungen auf Beiträge
Ein Rentenbezug von der LAK kann sich auf den Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeitrag auswirken. Neben Beiträgen aus 
der LAK-Rente sind unter Umständen auch Beiträge aus außer-
landwirtschaftlichen selbständigen Erwerbstätigkeiten, weiteren 

Renten und Versorgungsbezügen zu zahlen. Diese Beiträge 
können insgesamt höher ausfallen als die zu erwartende Rente. 
Die LAK empfiehlt daher, sich vor der Antragstellung von der 
Krankenkasse beraten zu lassen.

LAK schreibt Betroffene an
Die LAK wird nun alle Versicherten anschreiben, die minde-
stens einen Beitrag zur LAK gezahlt und die Regelaltersgrenze 
erreicht haben, aktuell noch Landwirt sind und bisher noch kei-
nen Rentenantrag gestellt haben, und informiert sie über ihren 
potentiellen Anspruch.

SVLFG

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten Kitzingen
fit und gesund durch den familienalltag mit kindern 
bis zu drei Jahren
Der Flyer 2019 kann beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten poststelle@aelf- kt.bayern.de bestellt werden.

TERMINE im März/April 2019: 
Babys erster Brei
– Mittwoch, 23. Februar und Mittwoch, 06. März 2019, jeweils 

von 9.30 bis 11.00 Uhr in der Leo- Weismantel-Realschule, 
Buheleite 20, Marktbreit

– Mittwoch, 20. und 27. März 2019, jeweils von 9.30 bis 11.00 
Uhr im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Kitzingen, Mainbernheimer Str. 103

– Mittwoch, 10. und 17. April 2019, jeweils von 9.30 bis 11.00 Uhr 
in der Leo-Weismantel- Realschule, Buheleite 20, Marktbreit

Zeit für Brei – Einführung in die Beikost
– Freitag, 1. März 2019, 10.00 bis 12.00 Uhr in Dettelbach, 

Falterstr. 16
 Zuckerfrei und trotzdem lecker
 Kinder lieben süße Kleinigkeiten und Nachtische; wir bereiten 

kindgerechte Leckereien zu, die ohne Zucker auskommen. 
Natürliche Süße aus Obst stillt das Bedürfnis nach Süßem. 
Eltern kochen gemeinsam mit Kindern.

– Freitag, 15. März 2019, 15.30 bis 17.30 Uhr im Amt für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten

 Kitzingen, Schulküche, Mainbernheimer Str. 103

Das Bewegte Wohnzimmer
Kurs für Eltern mit Kindern von eins bis drei
– Freitag, 01. März 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr im Familienstütz-

punkt Wiesentheid, Musikschule, Balthasar-Neumann-Straße 
14

– Samstag, 16. März 2019, 9.00 bis 10.45 Uhr oder 11.00 bis 
12.45 Uhr in der Praxis Kleines

 Nesthäkchen, Herrnstr. 20, Mainbernheim

Gesundes für die Kita-Box - Kurs für Familien mit Kindern
Wir bereiten leckere und kindgerechte Snacks für die Kita-Box zu
– Dienstag, 12. März 2019, 19.00-21:00 Uhr in Wiesentheid, 

Schulküche der Nikolaus-Fey- Schule, Eisenbergringstr. 1

Spiel und Bewegung für die Kleinsten
Bewegungs- und Spielförderung im ersten Lebensjahr
– motorische Entwicklungsschritte
– Bewegungsanregungen mit Alltagsmaterialien
– Lieder, Reime, Fingerspiele
Kurs für Eltern mit Babys von 3 bis 12 Monaten, bitte ein Ba-
detuch mitbringen
– Freitag, 15. März 2019, 14.00 bis 16.00 Uhr in Dettelbach, 

Falterstr. 16



– Mittwoch, 27. März 2019, 14.00 bis 16.00 Uhr im Familien-
stützpunkt Kitzingen, Obere Bachgasse 12

– Freitag, 05. April 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr im Familienstütz-
punkt Wiesentheid, Musikschule, Balthasar-Neumann-Straße 
14

Essen für unterwegs - gesunde Snacks - Kurs für Eltern mit 
Kindern von eins bis drei
Dinkelstange, Fruchtriegel und Babykeks: Was Kinder wirklich 
brauchen Käufliche „Snacks“ werden unter die Lupe genommen 
und gesunde Snacks gemeinsam zubereitet. Handlich verpackt 
und lecker - Ihre Kinder werden begeistert sein.
– Montag, 18. März 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr im Familienstütz-

punkt Kitzingen, Obere Bachgasse 12

Gute Laune am Familientisch - Ernährung von Kindern: 
Wunsch und Wirklichkeit
Die Zeit der Beikost geht allmählich dem Ende zu und das 
Interesse der Kleinkinder am Familientisch teilzunehmen wird 
immer größer. In diesem Kurs geht es darum, was und wie viel 
für die Kinder sinnvoll ist und wie die Breie ersetzt werden 
können. Auch Regeln sollten von Anfang an beachtet werden, 
denn ein entspanntes und genussvolles Essen bringt nicht nur 
Ihren Kindern Spaß und gute Laune.
– Mittwoch, 03. April 2019 19:30 - 21:00 Uhr im Familienstütz-

punkt Dettelbach, Falterstr. 16

Zappel-Krabbel-Hits für Babys
Spiel-Ideen und Informationen zur Bewegungsförderung und 
Entwicklung Ihres Kindes
• Spiel, Spaß und Bewegung mit dem Baby
• Lieder, Reime und Fingerspiele
• Austausch mit anderen Müttern
• Tipps, Tricks und viele Anregungen
Kurs mit Baby, bitte ein Badetuch mitbringen
– Samstag, 6. April 2019, 9:00 bis 10:45 Uhr für Babys von 7 

bis 12 Monaten, 11:00 bis 12:45 Uhr für Babys von 2 bis 6 
Monaten in der Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstr. 20, 
Mainbernheim

Auf die Plätze, fertig, los! - Kurs für Eltern mit Kindern, die 
bereits laufen können
Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall! Ihr Kind liebt 
spielerische Entdeckungsreisen im Alltag. Bewegung fördert 
auch die geistige Entwicklung. Lassen Sie Ihr Kind mit dem 
ganzen Körper lernen und erfahren. Eltern erhalten Tipps und 
viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel & 
Spaß im Haus.
– Samstag, 06. April 2019 15.00 bis17.00 Uhr im Familienstütz-

punkt Volkach, Turnhalle der Mädchenrealschule, Eingang 
Kellereigasse, danach links halten

Angebote speziell für Väter (und großväter)
Auf die Papas, fertig, los! Kurs für Väter mit Kindern, die 
bereits laufen können
Zusammen Spaß an Bewegung
Papas und Kinder bewegen sich gemeinsam und haben zusammen 
eine gute Zeit. Väter und Großväter nehmen neue Bewegungsi-
deen für den Alltag mit.
Bitte Turnschuhe oder Stoppersocken mitbringen
– Samstag, 30. März 2019, 15.00 bis 17.00 Uhr in Kitzingen, 

Turnhalle der Friedrich-Bernbeck- Wirtschaftsschule, Kai-
serstr. 2

Bezirksjugendwerk  
der AWO Unterfranken e.V.
englisch lernen mit dem Jugendwerk der AWO
1)  Sprachreise nach Bournemouth/ England
 Englisch lernen an der Südküste Englands, Schulsprachun-

terricht mit englischen Lehrern, Tagesausflüge nach London, 
Freizeitprogramm;

 Zielgruppe:  13-17 Jahre
 Termine:
 Osterferien: 13.04.-27.04.2019
 Pfingstferien: 08.06.-22.06.2019
 Sommerferien:  27.07.-12.08.2019
  10.08.-26.08.2019
2)  Englisch in Unterfranken – Miltenberg
 Wir wollen mit euch keine Vokabeln abschreiben oder 

Grammatikübungen lösen – wir wollen spielend Englisch 
lernen. Geplant sind tolle Aktionen - das alles auf Englisch! 
Auch abends bleibt der Spaß am prasselnden Lagerfeuer mit 
Stockbrot und Würstchen, bei einer Nachtwanderung oder 
der Hausparty garantiert nicht auf der Strecke.

 Voraussetzung sind mind. 2 Jahre Englischunterricht in der 
Schule! Zielgruppe: 12-15 Jahre

 Termin:  13.04.-20.04.2019

Infos und Anmeldung über: Jugendwerk der AWO, Kantstr. 
42a, 97074 Würzburg, Tel.: 0931/29938-264 oder im Internet 
unter: www.awo-jw.de bzw. info@awo-jw.de

VereinSnAchrichten

DANKE
Liebe Steinsitzer,
das Elternbeiratsteam bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit 
beim Christbaumverkauf 2018! Unsere Kinder freuen sich sehr 
über die großzügige Spende, die wir aus eurem Erlös bekommen 
haben!
Liebe Familie Hauck,
auch bei euch möchten wir uns für die beachtliche Spende im 
Rahmen eures Wintergrillens herzlich bedanken!
Euer Elternbeiratsteam

einlAdung
Der Sandhasenverein Düllstadt e. V. lädt alle Mitglieder und 
Freunde des Sandhasenvereins ein zur Generalversammlung 
2019 am Freitag, 08.03 2019 um 18:30 Uhr in die Mühlenschänke
Wir beginnen mit einem gemeinsamen Essen „Schnitzel & 
Pommes“.
Auch dieses Jahr wollen wir zum Abschluss der Versammlung 
historische Bilder aus altem Fundus zeigen.

TAGESORDNUNG:
1.  Begrüßung durch den 1. Vorstand
2.  Verlesung des Protokolls der Generalversammlung des Jahres 

2018
3.  Bericht des Vorstandes über das Vereinsgeschehen im ver-

gangenen Jahr
4.  Bericht des Schatzmeisters



5.  Entlastung des Schatzmeisters und der Restvorstandschaft
6.  Vorausschau auf geplante Vereinsaktivitäten, Verschiedenes 

sowie Wünsche und Anträge
7.  Historische Bildershow

Über ein zahlreiches Erscheinen unserer Mitglieder und Freunde 
würden wir uns sehr freuen. Zur besseren Planung: Anmeldung 
„Schnitzel mit Pommes“ bis 01.03.2019 bei Ute Bremer, Am 
Löhlein 1, Düllstadt unter 09325/980522

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft

Schwarzacher kinderkleider- & Spielzeugmarkt 
am 31.3.19 von 13-17 Uhr in der Schwarzach- Halle. Verkauft 
wird Kinderkleidung, Spielzeug und Zubehör von privaten Anbie-
tern. Tolle Fotoaktion, für das leibliche Wohl ist Bestens gesorgt.
Anmeldung für Verkäufer:kinderkleidermarkt-schwarzach@
gmx.de Standgebühr 10€ pro Tisch (Tische werden gestellt)

einladung zur Jahreshauptversammlung
Wir laden alle Mitglieder recht herzlich zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am Samstag, den 09.03.2019 um 
18:30 Uhr im Gasthaus „Schwarzes Ross“ nach Hörblach ein. 

TAGESORDNUNGSPUNKTE:
1. Begrüßung und Totengedenken
2. Bericht des 1. Vorstandes
3. Bericht des Schriftführers
4. Bericht des Kassiers
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Veranstaltungen 2019
7. Wünsche und Anregungen

Die Vorstandschaft des Burschenvereines Hörblach

Altpapiersammlung
Liebe Schwarzacher, der nächste Termin für unsere „Altpapier-
sammlung“ in diesem Jahr ist am 2. März 2019.

Die Vorstandschaft
kreisliga 1 Würzburg:
1. Mannschaft:
SONNTAG, 10.03.2019, 15:00 Uhr, in Versbach
SB-Versbach – SCS1
MITTWOCH, 13.03.2019, 19:00 Uhr, in Würzburg
SB-DJK Würzburg – SCS1

Bald ist es soweit, wir freuen uns auf euch!!!
Wie bereits mitgeteilt bietet der SV Stadtschwarzach ab dem 
07.03.2019 um 17:30 Uhr im Sportheim des SVS für Groß und 
Klein, Arbeiter oder Rentner ein warmes Essen zum kleinen Preis.

Für eine bessere Planung möchten wir euch bitten, falls ihr teil-
nehmen wollt, euch im Sportheim anzumelden. Anmeldungen 
sollten jeweils bis eine Woche vor jedem Termin persönlich 
oder telefonisch unter 09324/1585 jeden Montag, Mittwoch und 
Freitag von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr und am Donnerstag ab 19:00 
Uhr im Sportheim des SVS vorgenommen werden!
Folgende Gerichte werden an den angegebenen Tagen angeboten:
07.03.2019 Leberkäs mit Ei und Kartoffeln 6,50 €
14.03.2019 Schnitzel mit Gemüse und Kartoffeln 7,50 €
21.03.2019 Rahmgeschnetzeltes mit Nudeln und Salat  7,50 €
28.03.2019 Bratwurst mit Sauerkraut und Brot 6,50 €
04.04.2019 Gulasch mit Nudeln und Salat 7,50 €
11.04.2019 Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelpüree 6,50 €
18.04.2019 Braten mit Kloß und Blaukraut 8,50 €
25.04.2019 Hackbraten mit Nudeln und Soße 7,50 €
Der SVS freut sich über Euer kommen!

Die Vorstandschaft

gymnastik:
Dienstag:  16:30 – 17:30 Uhr:  Kinderturnen
 15:10 Uhr:  Krabbelgruppe
Mittwoch: 17:30 – 18:30 Uhr:  Power-Fitness
 18:45 – 19:45 Uhr:  Männer
 20:00 – 21:00 Uhr:  Frauen
Interessenten sind bei allen Veranstaltungen jederzeit herzlich 
willkommen.

korbball frauen kreisklasse A
13. Spieltag: Samstag, 16.03.2019 in Münsterschwarzach
18:00: SV/DJK Schwarzenau - TSV Nordheim
18:50: SV/DJK Schwarzenau – TSV Nordheim II
19:40: SV/DJK Schwarzenau – FC Feuerbach

faschingsmaskenball am Samstag, den 02.03.2019
Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Mitbürger zu unserem 
Faschings-Maskenball am Samstag, den 02.03.2019 um 20.00 
Uhr in das „Haus der Gemeinschaft“ ein.
Es spielt für Sie die Band DUO CON BRIO
Die Maskenprämierung is um ca. 21.30 Uhr geplant.
Wir freuen uns auf viele maskierte Besucher und wir wünschen 
Ihnen beim Besuch der Veranstaltung viel Spaß und gute Un-
terhaltung.
Kartenvorverkauf: telefonisch unter 09324/3788 oder an der 
Abendkasse.

kinderfasching
Zum Kinderfasching mit Musik und Spielen am Dienstag, den 
05.03.19 ab 15.00 Uhr laden wir ebenfalls recht herzlich ein.
Saalöffnung: 14.30 Uhr

fundsachen:
Im letzten halben Jahr sind viele Fundsachen, wie Winterjacken, 
Regen- und Sportjacken, Westen, Mützen usw. im Sportheim 
zurückgeblieben. Diese Fundgegenstände haben wir an der Gar-
derobe im Keller des „Hauses der Gemeinschaft“ aufgehängt. 
Sie sind während den üblichen Öffnungszeiten am Donnerstag 
Abend und am Sonntag früh zu besichtigen. Wenn jemand einen 
der vorgenannten Gegenstände vermisst, sollte der/diejenige die 
Sachen zeitnah abholen. Alles, was an Ostern noch da ist, wer-
den wir verpacken und im Kleidercontainer der Kolpingfamilie 
einwerfen.

die Vorstandschaft des SV-DJK Schwarzenau 1946 e.V.



einladung der freien christlichen Wähler zur Jahres-
hauptversammlung
Am Freitag, den 22.03.2019 findet im Landgasthof Schwab 
unsere Jahreshauptversammlung statt. Beginn ist um 19.00 Uhr.
Alle Mitglieder, Freunde und Interessierte sind recht herzlich 
eingeladen. 

Die Vorstandschaft

Siedlerverein

SCHWARZACH e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2019 am Freitag, 
15.03.2019 im Gasthaus Anker, Gerlachshausen; 
Beginn 19:30 Uhr
Liebe Siedler,
hiermit möchten wir Sie/Euch für unsere diesjährige Mitglieder-
versammlung herzlich einladen. Über eine zahlreiche Teilnahme 
würden wir uns freuen.

TAGESORDNUNGSPUNKTE für die Mitgliederversammlung 
2019
1.  Begrüßung
2.  Totengedenken
3.  Bericht über die Mitgliederversammlung 2018
4.  Jahresrückblick der Vereinsaktivitäten 2018
5.  Fachvortrag “Informationen und Vorteile im Verband 

Wohneigentum”
6.  Kassenbericht
7.  Bericht der Kassenprüfer
8.  Entlastung des Kassiers und der Vorstandschaft
9.  Ehrungen
10.  Informationen
11.  Wünsche und Anträge

Zusätzliche Anträge oder Anfragen bitten wir bis spätestens 
01.03.2019 schriftlich einzureichen bei: 1. Vorsitzende Melanie 
Rosenberger, Tel.: 09324/978993, Melanie.Rosenberger82@
web.de.
Im Fachvortrag „Informationen und Vorteile im Verband Wohnei-
gentum“ wird unser Ehrenvorsitzender und Vorstandsmitglied 
Bezirksvorstand W. Etzel über die Aktivitäten, Vorteile und 
Möglichkeiten im Dachverband Wohneigentum informieren.

kosten sparen mit unseren Ausleihmöglichkeiten
Als Mitglied können Sie verschiedene Geräte und umfangreiches 
Geschirr gegen eine geringe Gebühr bzw. manche Geräte ko-
stenlos ausleihen.
Eine komplette Übersicht gibt es auf unserer Homepage im 
Bereich „Vorteile als Mitglied / Geräteverleih“.
www.verband-wohneigentum.de/schwarzach/

Josefstag
Freitag, 15.03.2019, Gottesdienst um 19 Uhr in Gerlachs-
hausen, anschließend gemütliches Zusammensein im Gasthaus 
Anker.

ACHTUNG – Geänderter Beginn!
Ambulante heilfasten-Woche
Eine Einladung zum ganzheitlichen Fasten ab Donnerstag  
21. März bis Freitag, 29. März 2019
Gruppe am Abend, jeweils ab 19.00 in der Arche, Stadtschwarz-
ach. Thema „So viel Du brauchst …“
Sie fasten im Alltag und erleben die tägliche Begleitung in der 
gemeinsamen Gruppe am Abend als wohltuende Unterstützung 
für Körper, Geist und Seele. Über die körperlichen Aspekte hi-
naus dienen bei der Fastenwoche die tägliche Austauschrunde, 
ein Impulstext, Meditationen und Entspannungsübungen neuer 
Lebenskraft und reinigen den Körper. Begleitet wird die Gruppe 
von Frau Gaby Hickman.
Info und Anmeldung bei Hildegard Eckl, Tel. 09324/1830.
Infoabend bei Bedarf in der 9. Woche

Winterwallfahrt 
am Samstag, 23.03.2019, nach Wiebelsberg und Gerolzho-
fen. Treffpunkt um 15.30 Uhr am Marktplatz, anschl. Fahrt in 
Fahrgemeinschaften nach Wiebelsberg, von dort aus Wanderung 
nach Gerolzhofen.
18.00 Uhr Teilnahme am Gottesdienst in der Stadtkirche Gerolz-
hofen, anschl. Rückfahrt nach Wiebelsberg und dort Einkehr im 
Gasthaus Brehm.
Die Veranstaltung findet nur bei entsprechender Teilnehmerzahl 
statt. Wir freuen uns auch auf die „Nachfahrer“. Wir bitten um 
Anmeldung bis spätestens 17.03.2019 bei Josef Mahler, Tel. 5250

Altkleiderabgabe
Wir bitten Ihre Altkleiderspende nicht länger in der Pfarrhaus-Ga-
rage abzugeben, sondern ab sofort in die Altkleider-Container, 
die in allen Ortsteilen bereitstehen, vielen Dank.

Pfarrerin Mareike Rathje
Schloßgasse 1 – 97359 Schwarzach a. Main – Tel. 09324 9813660 – Fax 09324 9813658

E- Mail: mareike.rathje@elkb.de
 Bürozeiten: Montag bis Donnerstag

Pfarramt Kleinlangheim – Hauptstr. 30 – Tel 09325 273
Bürozeiten: Di und Fr 9.00–12.00 Uhr und Mi von 14.30–16.30

Sonntag, Estomihi 3.3.2019
  9.00 Uhr  Gottesdienst in der Plaziduskapelle

Sonntag, Invokavit 10.03.2019
10.00 Uhr  Gottesdienst in Kleinlangheim
18.00 Uhr  Gottesdienst zum Weltgebetstag in der Arche 

Stadtschwarzach

Sonntag, Reminiszere 17.3.2019
  9.00 Uhr  Gottesdienst in der Plaziduskapelle

Mittwoch, 20.3.2019
17.00 Uhr  Konfirmandenunterricht
18.15 Uhr  Präparandenunterricht

Pfarramt Schernau, Schloßstr. 5, 97337 Dettelbach, 09324-735, 
Pfarrer Ulrich Vogel, email:  pfarramt.schernau@elkb.de

  

Evangelisch in Schwarzenau 
Pfarramt Schernau, Schloßstr. 5, 97337 Dettelbach, 09324-735,  

Pfarrer Ulrich Vogel, email: pfarramt.schernau@elkb.de  
 

 
Sonntag Okuli, 04.03.2018  
   9.00 Uhr Schernau Gottesdienst 
 10.15 Uhr Neuses Gottesdienst mit Taufe 
 
Dienstag, 06.03.2018 
19.00 Uhr Passionsandacht in Dettelbach 
 
Donnerstag, 08.03.2018 
17.00 Uhr Präparandenunterricht in Dettelbach 
19.30 Uhr Informationsabend „Welche Wahl habe ich als Konsument?“ 
Ort: Evang. Kirche in Dettelbach, Weingartenstr. 12 
Referent: Marco Schnur, Verkaufsleitung Tegut 
 
Sonntag Lätare, 11.03.2018 
 10.15 Uhr Dettelbach Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
 10.15 Uhr Schernau Gottesdienst 
 10.15 Uhr Neuses Kindergottesdienst 
 
Mittwoch, 14.03.2018 
16.30 Uhr Konfirmandenunterricht in Schernau 
19.00 Uhr Passionsandacht in Neuses 
 

Konfirmation 2018 
Konfirmiert werden am 25. März 2018 in Schernau 
Bastian Achtmann, Schernau  Jana Barthel, Dettelbach 
Chiara Harder, Schernau   Marco Müller, Schernau 
Lina Röder, Schwarzenau   Moritz Schindler, Dettelbach 
Paul Schielke, Gerlachshausen  Philipp Schwanfelder, Düllstadt 
Christoph Seifert, Schernau  Alena Troll, Dettelbach 
Anja Voltz, Schernau   Maximilian von Rothkirch, Sommerach 
 
Konfirmiert werden am 08. April 2018 in Neuses 
Philipp Blauwitz, Düllstadt   Pia Dörner, Dettelbach 
Lauro Heltner, Dettelbach   Larissa Lescau, Dettelbach 
Anton Müller, Neuses   Simon Richter, Wiesentheid 
Simon Röder, Neuses  Moritz Schindler, Dettelbach 
 

Mit freundlichen Grüßen Pfarrer Ulrich Vogel 

Estomihi, 03.03.2019
  9.00 Uhr Plaziduskapelle Münsterschwarzach 
  9.00 Uhr Dettelbach Gottesdienst
10.15 Uhr Schernau Gottesdienst und Kindergottesdienst
  TATORT-Band-Gottesdienst am
  Freitag, 08. März um 19.00 Uhr



Invokavit, 10.03.2019
  9.00 Uhr Neuses Gottesdienst
Die nächste Folge unseres Gottesdienstes mit Musik, Message 
und Crime-Motiven!

Unter Aktenzeichen XX-ungelöst 
sind Kommissar Schweizer und 
das SOKO-Team einer Entführung 
auf der Spur. Greift das Verbre-
chen jetzt schon auf die Polizei 
über? Nicht zufällig findet dieser 
TATORT genau am 08. März statt. 
Die Lieder der Band zumindest 

haben verstärkt Frauen im Blick. Was steckt diesmal dahinter? 
Herzliche Einladung.

10.15 Uhr Dettelbach Gottesdienst und Kindergottesdienst 
  anschließend Kirchenkaffee

Donnerstag, 14.03.2019
15.30 Uhr Andacht im Wohnstift Dettelbach
17.00 Uhr Konfirmandenunterricht in Dettelbach
19.30 Uhr Bibelgesprächskreis im Gemeindehaus Schernau

Mit freundlichen Grüßen Pfarrer Ulrich Vogel

Brennholz aus Franken, PEFC zertifizert
Buche/Eiche ofenfertig gesägt und gespalten, 

frisch, 33 cm lang, frei geliefert, min. Abnahme 5 Srm 
(Schüttraummeter), ein Srm 59,– € inkl. MWSt.;  

wie vor jedoch trocken: ein Srm 69,– €. 
Andere Längen möglich.

MS-Forstservice-Holzhandel
Tel. 09522/707561 oder 0172-7511442
e-Mail: MS-Forstservice@t-online.de

Familie in Schwarzenau

sucht Putzfrau
1 x wöchentlich, 3–4 Stunden

Telefon: 0171-2732272

Danksagung

Gertrud Kleinhans

Für die aufrichtige anteilnahme möchten wir 
uns auf diesem Weg bei allen Verwandten, 

 Bekannten und nachbarn herzlich bedanken.

Besonders Herrn Diakon Lorenz kleinschnitz 
und Pater Isaak für die würdevolle Trauerfeier.

Reinhard Kleinhans mit Familie

schwarzach, im Februar 2019



Licht-, Kraft- und Wasserwerke
Kitzingen GmbH
Wörthstraße 5 · 97318 Kitzingen
Tel. 09321 101-333
www.lkw-kitzingen.de
info@lkw-kitzingen.de

Vorname/Name

Straße/Haus-Nr.

PLZ/Ort

Erdgaszähler Nr.: Stand:

Erdgaszähler Nr.: Stand:

> N E U E  E N E R G I E N    > S T R O M    > E R D G A S    > T R I N K W A S S E R

Jahresablesung
in Kitzingen und Umgebung

vom 1. März bis
18. März 2019
Die Jahresablesung für Erdgazähler findet vom 
01.03. bis 18.03.2019 statt. Bitte ermöglichen 
Sie unseren Mit arbeitern, die sich alle auswei-
sen können, den Zugang zu Ihren Zählern.  Falls 
dies nicht möglich ist, können Sie Ihre Zähler-
stände auch gerne selbst ablesen und unkom-
pliziert online an uns übermitteln: Registrieren 
Sie sich hierzu einfach auf www.lkw-kitzingen.
de im Kunden-Login und tragen Sie unter Zäh-
lerstandserfassung Ihre Stände ein.

Gerne können Sie Ihre Zählerstände auch per-
sönlich vorbeibringen oder an unten stehende 
Adresse per Post senden.

Ambulanter Pflegedienst
CLAUDIUS FEIDEL

Mit Freundlichkeit und Fachwissen sind wir für Sie da.
Schwarzach/Düllstadt, Atzhäuser Straße 10a, Tel. 0 93 25/98 08 72

*	 wir	erbringen	Leistungen	der	häuslichen	Krankenpflege	und	
*	 Leistungen	nach	dem	Pflegeversicherungsgesetz
*	 Vermittlung	von	Hilfsmitteln,	Hausnotruf,	Kurzzeitpflege
*	 Pflegeeinsätze	nach	§	37	Abs.	3	SGB	XI.

Entlastung für pflegende Angehörige
bei Ihnen zuhause in vertrauter Umgebung
Bei	eingeschränkter	Alltagskompetenz	über	Ihre	Pflegekasse	
abrechenbar.
Anmeldung	und	individuelle	Beratung	unter	0171-5086884

 
 
 

 
 

 

Schwarzenau
erstbezug 2-zimmer-Dachgeschosswohnung

80 m2 mit Küche und Stellplatz ab April 2019 
zu	vermieten.	Mietpreis:	550,–	€	zzgl.	Nebenkosten.

Tel.	0160/3232524	(ab	19.00	Uhr)
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